
Ergänzende Bedingungen der  
Gemeindewerke Heikendorf AöR (Stand 21.02.2018) 

 
Zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundver-
sorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektri-
zität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsver-
ordnung – StromGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBI.I,S.2391) 

Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten (§ 7 StromGVV) 

Erweiterungen oder Änderungen von Kundenanlagen sowie die Ver-
wendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind der Gemeindewerke 
Heikendorf AöR in Textform mitzuteilen, soweit sich dadurch preis-
liche Bemessungsgrößen ändern. Entstehen der Gemeindewerke 
Heikendorf AöR durch die vom Kunden verursachte Erweiterung 
oder Änderung der Kundenanlage bzw. die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchsgeräte Mehrkosten, sind diese vom Kunden zu tragen. 

Abrechnung und Abschlagszahlungen (§§ 12 und 13 
StromGVV) 

Der Elektrizitätsverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jähr-
lich (zum 31.12.) festgestellt und abgerechnet. Eine Änderung der 
Ablese- und Abrechnungszeiträume bleibt vorbehalten. Der freie Zu-
gang zu den Messstellen ist vom Kunden zu gewährleisten. 
Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresab-
rechnung im laufenden Abrechnungsjahr jeweils zum 1. eines jeden 
Monats 11 monatliche Abschläge (Teilbeträge) an die Gemeinde-
werke Heikendorf AöR. Die Abschläge enthalten die jeweils 
gesetzlich gültige Umsatzsteuer. 

Vorauszahlungen, Vorkassensysteme (§ 14 StromGVV) 

Die Gemeindewerke Heikendorf AöR ist berechtigt, Vorauszahlun-
gen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Diese 
Umstände liegen insbesondere vor: 

• bei wiederholt unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung 

• bei wiederholter Mahnung 

• nach Versorgungsunterbrechung wegen angemahnter Nicht-
zahlung 

• bei Verbrauchsstellen oder einer Tätigkeit in Branchen, in den-
en bei der Gemeindewerke Heikendorf AöR überdurchschnitt-
liche Zahlungsunregelmäßigkeiten oder Forderungsausfälle 
vorkommen. 

Die Verpflichtung des Kunden zur Vorauszahlung entfällt, wenn der 
Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in mindestens zwölf 
aufeinander folgenden Monaten ab Beginn der Vorauszahlung 
vollständig und pünktlich erfüllt. 
Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen 
(Teilbeträge) jeweils vor Beginn des Abschlagszeitraumes im Voraus 
an die Gemeindewerke Heikendorf AöR zu bezahlen sind. Dadurch 
sind bei Beginn der Vorauszahlung maximal zwei Teilbeträge zu 
leisten. Geleistete Vorauszahlungen werden bei der nächsten 
Abrechnung berücksichtigt. 
Die Gemeindewerke Heikendorf AöR kann statt Vorauszahlung auch 
die Einrichtung eines Bargeld- oder Chipkartenzählers oder 
sonstiger vergleichbarer Vorkassensysteme verlangen. Der Kunde 
hat die hierfür anfallenden Kosten zu tragen. 

Zahlungsweise (§ 16 StromGVV) 

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch 
Überweisung, Bareinzahlung oder Lastschriftverfahren, zu leisten. 
Im letzten Fall informiert die Gemeindewerke Heikendorf AöR den 
Kunden spätestens einen Tag vor der SEPA-Lastschriftabbuchung 

über den einzuziehenden Betrag und das Einzugsdatum. 

Zahlungsverzug (§ 17 StromGVV) 

Für jede Mahnung fälliger Rechnungsbeträge oder Abschlags-
zahlungen für Elektrizitätslieferungen sowie Rechnungsbeträge für 
sonstige Lieferungen und Leistungen werden berechnet: 

• ab der 2.Mahnung jeweils   5,00 € 

• für Rücklastschriften nach Gebührenordnung ihrer Hausbank 
Die aufgeführten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer-
berechnung. 

Kosten für Unterbrechung und Wiederaufnahme der 
Versorgung (§ 19 StromGVV) 

Für die Unterbrechung und Wiederaufnahme der Elektrizitätsversor-
gung sind vom Kunden die jeweils vom Messstellen- oder Netzbe-
treiber hierfür verlangten Kosten zu tragen. Die Kosten der Wieder-
herstellung kann die Gemeindewerke Heikendorf AöR im Voraus 
verlangen. 

Haftung (§ 2 StomGVV) 

Im Falle einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Energieversorgung und hieraus resultierender Schäden kann der 
Kunde mögliche Ansprüche gegen den jeweiligen Netzbetreiber 
geltend machen. 

Inkrafttreten und Änderung der Ergänzenden 
Bedingungen (§ 5 StromGVV) 

Diese Ergänzenden Bedingungen gelten ab Inkrafttreten der 
StromGVV. 
Die Gemeindewerke Heikendorf AöR ist berechtigt, diese Ergän-
zenden Bedingungen nach den hierfür geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu ändern. Die Änderungen werden sechs Wochen 
nach öffentlicher Bekanntgabe zum Monatsbeginn wirksam.  
 

 

Rufen Sie uns an - oder kommen Sie ganz einfach 
vorbei. Wir informieren Sie gern umfassend und 
individuell: 

Gemeindewerke Heikendorf AöR Tel: 0431-24 870-0 

Wasserwaage 1 Fax: 0431-24 870-70 

24226 Heikendorf Email: info@gwh.sh 

Entstörungsdienst: 

Telefon: 0431 24 34 84 (automatische Anrufweiterleitung) 
Ihre Mitteilung wird gespeichert und automatisch an den 
Entstörungsdienst über Eurofunk weitergeleitet. 

Haben Sie Fragen zu unseren Tarifen und Preisen: 

Service  Tel. 0431-24 870-0 
   

oder zum Netzbetrieb: 

Strom  Tel. 0431-24 870-14  

Wasser / Fernwärme  Tel. 0431-24 870-15 

oder zum Hafen bzw. zu Liegeplätzen: 

Hafenmeister   : Tel. 0431-24 28 38 

Dauerliegeplätze   : Tel. 0431-24 870-29 

Geschäftszeiten: 

Montags - Mittwochs  08.00 - 12.30 Uhr  14.00 - 15.00 
Uhr 

Donnerstags  08.00 - 12.30 Uhr  14.00 - 18.00 
Uhr 

Freitags  08.00 - 12.30 Uhr   

 
 
Freundliche Grüße 
 

Ihre GEMEINDEWERKE HEIKENDORF AöR 
Kompetent. Persönlich. Regional. 
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